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Die Abgeordneten zum Nationalrat Hi1degard Schorn und Kollegen haben am 14. 

Dezember 1987 unter der Nr. 1349/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Kontrolle von Agrarimporten gerichtet,·die folgenden Wort

laut hat: 

"1. Was haben Sie bisher unternommen, um sicherzustellen, daß auch bei soge
nannten 'Kofferraumimporten' von Lebensmitteln die Vorschriften des öster
reichischen Lebensmittelrechtes eingehalten werden? 

2. In welcher Form wird die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmun
gen bei diesen Importen kontrolliert? 

3. Wieviele Beanstandungen hat es 1986 und 1987 bei den Grenzübergängen 
Klingenbach und Nickelsdorf nach lebensmittelrechtlichen Kontrollen bei 
'Kofferraumimporten' gegeben. 

4. Sind Sie bereit, diese Kontrollen bei importierten Lebensmitteln zu ver
schärfen, um die Einhaltung der lebensmittelrechtlichenBestimmungen 
sicherzustellen? 

5. Sind Sie bereit, beim Bundesminister für Finanzen dafür einzutreten, daß 
die Zollorgane angewiesen werden, im Hinblick auf Lebensmittelimporte ge
nau zu kontrollieren?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

Den Lebensmittelaufsichtsorganen obliegt gemäß § 35 LMG die Uberwachung von in 

Verkehr gebrachten Lebensmitteln. Das Importieren eines Lebensmittels ist erst· 

dann eine Form des Inverkehrbringens gemäß § 1 Abs. 2 LMG 1975, wenn es zu 

Erwerbszwecken oder für Zwecke der Gemeinschaftsversorgung geschieht. Bei den 

erwähnten "Kofferraumimporten" ist dies jedoch in der Regel nicht der Fall. 

Lediglich von dem LMG 1975 unterliegenden Importwaren (d.h. von den zu Er~ 

werbszwecken oder für Zwecke der Gemeinschaftsversorgung eingeführten Lebens

mitteln) dürfen Proben gezogen und der örtlich zuständigen Lebensmittelunter

suchungsanstalt zur Untersuchung übermittelt werden. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Besteht der Verdacht, daß Lebensmittel zu Erwerbszwecken oder für Zwecke der 

Gemeinschaftsversorgung importiert werden, werden von den Lebensmitte1auf~ 

sichtsorganen (Organe der Länder, die in mittelbarer Bundesverwaltung tätig 

werden) umgehend Probenziehungen veranlaßt und durchgeführt. Bei Recherchen im 
Burgenland im Zusammenhang mit 92 Beanstandungen von "Kofferraumimporten" von 

Fleisch und Fleischwaren nach dem Tierseuchengesetz konnte in keinem einzigen 

Fall festgestellt werden, daß diese Lebensmittel für Zwecke der Gemeinschafts-
, ",.,,". ". 

verpflegung eingeführt wurden. Auch bei Revisionen in Buschenschenken konnten 

in keinem einzigen Fall Lebensmittel aus Ungarn festgestellt werden. 

Zu Frage 4: 

Aufgrund der Ausführungen zu den vorangegangenen Fragen sehe ich in meinem 

Zuständigkeitsbereich keine Möglichkeit, die Kontrolle bei "Kofferraumimpor

ten" von Lebensmitteln zu verschärfen. 

Zu Frage 5: 

Hiezu ist festzuhalten, daß nach den lebensmittelrechtlichen Vorschriften· den 

Zollorganen für die von der Anfrage erfaßten Importe keine Kontrolltätigkeit 

als Lebensmittelaufsichtsorgan oder Lebensmittelgutachter obliegt. 
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